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Wichtige neue Entscheidung 

 
Ausländerrecht: Aufenthaltsrechtliche Folgen der sog. Dänemark-Ehe 
 
Art. 21 Abs. 1 AEUV, Art. 6 Abs. 1, Art. 7 Abs. 1 RL 2004/38/EG 
 
Sog. Dänemark-Ehe 
Kurzer Besuchsaufenthalt zum Zwecke der Eheschließung in Dänemark 
Abgeleitetes unionsrechtliches bzw. freizügigkeitsrechtliches Aufenthaltsrecht für Fami-
lienangehörige von Unionsbürgern (hier verneint) 
 
Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, Beschluss vom 26.01.2016, Az. 10 CS 16.64 
 
 
 
Orientierungssatz der LAB: 

Der – in der Praxis häufig vorkommende – kurze Besuchsaufenthalt in Dänemark zum 

Zwecke der Eheschließung begründet kein aus Art. 21 Abs. 1 AEUV abgeleitetes unions-

rechtliches Aufenthaltsrecht des drittstaatsangehörigen Ehegatten eines deutschen Uni-

onsbürgers. 

 

Hinweis: 

In der ausländerrechtlichen Praxis spielt häufig die sog. Dänemark-Ehe eine Rolle (vgl. 

dazu Mankowski, in Staudinger, BGB, Neubearbeitung 2010, Art. 13 EGBGB Rn. 70 ff.). 



Diese Fälle sind vielfach dadurch gekennzeichnet, dass ein Drittstaatsangehöriger/eine 

Drittstaatsangehörige – oft mit einem Besuchsvisum – nach Deutschland einreist und sich 

anschließend mit einer deutschen Staatsangehörigen/einem deutschen Staatsangehöri-

gen nach Dänemark begibt, um dort die Ehe zu schließen. Hintergrund hierfür ist in der 

Regel die personenstandsrechtliche Situation, dass vor einer Eheschließung in Deutsch-

land Ehehindernisse von Amts wegen zu prüfen sind (§ 13 Abs. 1 Satz 1 PStG) und u.U. 

Nachweise des Heimatstaates des Ausländers (wie z.B. Ehefähigkeitszeugnis nach 

§ 1309 Abs. 1 BGB, ausländisches Scheidungsurteil) oder inländische Nachweise (wie 

z.B. Befreiung von der Beibringung des Ehefähigkeitszeugnisses nach § 1309 Abs. 2 BGB 

oder die Anerkennung einer ausländischen Entscheidung in Ehesachen nach § 107  

FamFG) vom ausländischen Verlobten beigebracht werden müssen (§ 12 Abs. 2, § 13 

Abs. 1 Satz 2 PStG), während in Dänemark eine Heirat unter geringeren Anforderungen 

vollzogen wird. 

 

Ausländerrechtlich stellt sich in solchen Fällen oftmals nicht nur die Frage nach einem na-

tionalen Aufenthaltsrecht des ausländischen Ehegatten in Deutschland (vgl. hierzu zuletzt: 

BayVGH, Beschluss vom 12.08.2015, Az. 10 ZB 15.903, juris; Beschluss vom 18.05.2015, 

Az. 10 CS 15.800, juris; Beschluss vom 12.08.2014, Az. 10 CS 14.1315, 10 C 14.1317, 

juris), sondern wegen der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zu 

Art. 21 Abs. 1 AEUV auch nach einem von der Unionsbürgerschaft des deutschen Ehegat-

ten abgeleiteten unionsrechtlichen bzw. freizügigkeitsrechtlichen Aufenthaltsrecht (siehe 

EuGH, Urteil vom 11.12.2007, Az. C-291/05 [Eind], juris Rn. 35 ff.; Urteil vom 07.07.1992, 

Az. C-370/90 [Singh], juris Rn. 23; vgl. auch BVerwG, Urteil vom 22.06.2011, Az. 1 C 

11/10, juris). Letzteres ist Gegenstand des vorliegenden Beschlusses des Bayerischen 

Verwaltungsgerichtshofs (BayVGH). 

 

Der BayVGH (Rn. 5) schließt sich der einschlägigen Rechtsprechung des EuGH zu diesen 

sog. Rückkehrerfällen an und fasst sie instruktiv wie folgt zusammen: Art. 21 Abs. 1 AEUV 

(wonach jeder Unionsbürger das Recht hat, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten – 

vorbehaltlich der in den Verträgen und in den Durchführungsvorschriften vorgesehenen 

Beschränkungen und Bedingungen – frei zu bewegen und aufzuhalten) gewährt einem 

Drittstaatsangehörigen, der Familienangehöriger eines Unionsbürgers ist, der sich in Aus-



übung dieses Rechts, insbesondere als Arbeitnehmer, in einem anderen Mitgliedstaat auf-

gehalten hat, bei der Rückkehr des Unionsbürgers in den Mitgliedstaat, dessen Staatsan-

gehörigkeit er besitzt, ein abgeleitetes Aufenthaltsrecht in diesem Mitgliedstaat. Denn oh-

ne ein solches Aufenthaltsrecht für seine Familienangehörigen würde der Unionsbürger 

davon abgehalten, den Mitgliedstaat, dessen Staatsangehörigkeit er besitzt, zu verlassen, 

um sein Aufenthaltsrecht nach Art. 21 Abs. 1 AEUV in einem anderen Mitgliedstaat aus-

zuüben, weil er nicht die Gewissheit hätte, mit seinen Familienangehörigen im Herkunfts-

staat ein etwa durch Heirat oder Familienzusammenführung entwickeltes oder gefestigtes 

Familienleben fortzusetzen. Der EuGH hat in seinem Urteil vom 12.03.2014 (Az. C-456/12, 

juris Rn. 51 ff.) diese abstrakten Voraussetzungen näher konkretisiert, indem er es als er-

forderlich ansieht, dass der Aufenthalt im Aufnahmemitgliedstaat (hier also Dänemark) von 

solcher Dauer ist, dass der Unionsbürger dort ein Familienleben entwickeln und festigen 

kann. Dazu genügt es aber nicht, dass der Unionsbürger lediglich von seinem in Art. 6 

Abs. 1 der Richtlinie (RL) 2004/38/EG (sog. Unionsbürgerrichtlinie) geregelten Recht auf 

Aufenthalt bis zu drei Monaten in einem anderen Mitgliedstaat Gebrauch gemacht hat, 

sondern er muss vielmehr sein in Art. 7 Abs. 1 Unionsbürgerrichtlinie geregeltes Recht auf 

einen mehr als dreimonatigen Aufenthalt ausgeübt haben. Wie der BayVGH in dem vorlie-

genden Beschluss feststellt, hat diese Rechtsprechung des EuGH in Fällen wie dem vor-

liegenden zur Folge, dass ein kurzer Besuchsaufenthalt in Dänemark zum Zwecke der 

Eheschließung (hier dauerte er nur wenige Tage) kein abgeleitetes unionsrechtliches Auf-

enthaltsrecht des drittstaatsangehörigen Ehegatten begründen kann. 

 

Die bisherige höchstrichterliche Rechtsprechung hatte bis zum Urteil der EuGH vom 

12.03.2014 zwar auch eine Art Bagatellvorbehalt angenommen, so dass nicht jeder kurz-

fristige, von vornherein nicht auf eine gewisse Dauer angelegte Aufenthalt eines Unions-

bürgers in einem anderen Mitgliedstaat – etwa zu touristischen Zwecken – für einen uni-

onsrechtlich begründeten Nachzugsanspruch des mitreisenden drittstaatsangehörigen 

Ehegatten bei Rückkehr in den Heimatstaat ausreichen sollte, diesen jedoch nicht an der 

Dreimonatsgrenze der Art. 6 und 7 Unionsbürgerrichtlinie ausgerichtet (siehe nur: 

BVerwG, Urteil vom 11.01.2011, Az. 1 C 23/09, juris Rn. 13 f.; Urteil vom 16.11.2010, Az. 

1 C 17/09, juris Rn. 12 f.; vgl. auch: Dienelt, in Renner/Bergmann/Dienelt, Ausländerrecht, 

15. Aufl. 2013, § 1 FreizügG/EU Rn. 32 ff.; Hailbronner, Ausländerrecht, § 1 FreizügG/EU 



Rn. 34 ff. [Stand: April 2013]). Im Ergebnis wurde auch vom Bundesverwaltungsgericht 

(BVerwG) ein nur wenige Tage dauernder gemeinsamer Aufenthalt der Ehegatten in  

Dänemark als zweifellos nicht ausreichend angesehen (so ausdrücklich BVerwG, Urteil 

vom 11.01.2011, Az. 1 C 23/09, juris Rn. 14 und Urteil vom 16.11.2010, Az. 1 C 17/09, 

juris Rn. 13). 

 

Nicht vom EuGH geklärt ist allerdings bisher die Frage, ob ein Familienangehöriger eines 

Unionsbürgers, der die Staatsangehörigkeit zweier Mitgliedstaaten besitzt und sich unter 

den Voraussetzungen von Art. 7 Abs. 1 Unionsbürgerrichtlinie für mehr als drei Monate 

von einem dieser Mitgliedstaaten in den anderen begibt und anschließend wieder in den 

Mitgliedstaat, aus der er gekommen ist, zurückkehrt, sich in diesem Mitgliedstaat auf ein 

abgeleitete Aufenthaltsrecht nach Art. 21 Abs. 1 AEUV berufen kann (offenlassend 

BayVGH [10. Senat], Beschluss vom 20.01.2016, Az. 10 C 15.723, juris Rn. 46 m.w.N.). 

 

 

Dr. Riedl 
Oberlandesanwalt 
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G r o ß e s  S t a a t s -

w a p p e n  

 

 

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof 

 

In der Verwaltungsstreitsache 

******* *****, 

********** *, ***** *******/******, 

 - ************* - 

 

**************: 

************ ******* *. ********, 

*****-***-******-**** **, ***** *******, 

 

gegen 

 

Stadt Kempten, 

vertreten durch den Oberbürgermeister, 

Rathausplatz 22, 87435 Kempten (Allgäu), 

 - Antragsgegnerin - 

 

wegen 

 

Aufenthaltserlaubnis (Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO); 

hier: Beschwerde des Antragstellers gegen den Beschluss des Bayerischen Verwal-

tungsgerichts Augsburg vom 18. Dezember 2015, 

 

erlässt der Bayerische Verwaltungsgerichtshof, 10. Senat, 

durch den Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgerichtshof Senftl, 

den Richter am Verwaltungsgerichtshof Dr. Martini, 

den Richter am Verwaltungsgerichtshof Dihm 

 

ohne mündliche Verhandlung am 26. Januar 2016 

folgenden 

 

 



 

Beschluss: 

 

I. Die Beschwerde wird zurückgewiesen. 

 

II. Der Antragsteller trägt die Kosten des Beschwerde-

verfahrens. 

 

III. Der Streitwert für das Beschwerdeverfahren wird auf 

1.250 Euro festgesetzt. 

 

 

Gründe: 

 

Der Antragsteller, der nigerianischer Staatsangehöriger ist, eine bis zum 16. April 

2016 befristete italienische Aufenthaltserlaubnis besitzt und am 11. September 2015 

in Dänemark eine deutsche Staatsangehörige geheiratet hat, verfolgt mit seiner Be-

schwerde seinen in erster Instanz erfolglosen Antrag auf Anordnung der aufschie-

benden Wirkung seiner Klage gegen die Ablehnung seines Antrags auf Erteilung ei-

ner Aufenthaltserlaubnis zum Familiennachzug weiter, soweit die Klage sich gegen 

die Androhung seiner Abschiebung nach Nigeria richtet. 

 

Die zulässige Beschwerde ist unbegründet. Die in der Beschwerdebegründung dar-

gelegten Gründe, die der Verwaltungsgerichtshof nach § 146 Abs. 4 Satz 6 VwGO 

allein zu prüfen hat, rechtfertigen nicht die Abänderung oder Aufhebung des ange-

fochtenen Beschlusses. Die nach § 80 Abs. 5 Satz 1 Alt. 1 VwGO zu treffende Ab-

wägungsentscheidung führt nicht zu dem Ergebnis, dass die aufschiebende Wirkung 

der Klage anzuordnen wäre, soweit diese die Abschiebungsandrohung betrifft. Denn 

die Ansicht des Verwaltungsgerichts, die gebotene Interessenabwägung falle zu Un-

gunsten des Antragstellers aus, weil sich die Abschiebungsandrohung im Haupt-

sacheverfahren voraussichtlich als rechtmäßig erweisen werde und ein überwiegen-

des Interesse des Antragstellers, sich bis zu einer Klärung im Hauptsacheverfahren 

weiter im Bundesgebiet aufhalten zu können, nicht erkennbar sei, wird durch die Be-

schwerdebegründung nicht in Frage gestellt. 

 

I. Das Verwaltungsgericht geht davon aus, dass die Abschiebung nach § 59 Abs. 1 

Satz 1 in Verbindung mit § 58 Abs. 1 Satz 1 AufenthG habe angedroht werden kön-

nen, weil der Antragsteller vollziehbar ausreisepflichtig sei. Er könne sich weder auf 

ein nationales Aufenthaltsrecht berufen, noch besitze er auf Grund seiner italieni-
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schen Aufenthaltserlaubnis nach Art. 21 Abs. 1 des Übereinkommens zur Durchfüh-

rung des Übereinkommens von Schengen vom 14. Juni 1985 zwischen den Regie-

rungen der Staaten der Benelux-Wirtschaftsunion, der Bundesrepublik Deutschland 

und der Französischen Republik betreffend den schrittweisen Abbau der Kontrollen 

an den gemeinsamen Grenzen (ABl 2000 Nr. L 239 S. 19; SDÜ) oder als Familien-

angehöriger eines Unionsbürgers ein unionsrechtliches Aufenthaltsrecht. Insbeson-

dere führt das Verwaltungsgericht aus, dass der Antragsteller sich nicht auf das Frei-

zügigkeitsgesetz/EU berufen könne. Die Ehefrau des Antragstellers habe von ihrem 

Freizügigkeitsrecht nicht dadurch Gebrauch gemacht, dass sie sich in einem anderen 

Mitgliedstaat der Europäischen Union niedergelassen und von dort mit dem Antrag-

steller in die Bundesrepublik Deutschland zurückgekehrt sei. Der kurze Besuchsauf-

enthalt in Dänemark zum Zweck der Eheschließung stelle keine Ausübung des Frei-

zügigkeitsrechts im Sinne des Freizügigkeitsgesetzes/EU dar. 

 

Demgegenüber macht der Antragsteller geltend, es sei unzutreffend, dass der Auf-

enthalt in Dänemark zum Zweck der Eheschließung keine Ausübung des Freizügig-

keitsrechts darstelle. Zu den Grundfreiheiten gehöre auch der freie Dienstleistungs-

verkehr. Dieser umfasse die Inanspruchnahme öffentlich-rechtlicher Dienstleistungen 

wie der Eheschließung vor den dänischen Behörden. Indem der Antragsteller mit 

seiner Ehefrau nach Dänemark gereist und wieder nach Deutschland zurückgekehrt 

sei, sei die seiner Ehefrau verbürgte Freiheit des Dienstleistungsverkehrs wahrge-

nommen worden. Die Entscheidung des Verwaltungsgerichts sei deshalb fehlerhaft. 

Dieser Einwand des Antragstellers greift jedoch nicht durch. 

 

Zwar kann sich ein abgeleitetes freizügigkeitsrechtliches Aufenthaltsrecht für Fami-

lienangehörige von Unionsbürgern, die sich wie die Ehefrau des Antragstellers in 

dem Staat aufhalten, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen, aus Art. 21 Abs. 1 

AEUV ergeben (EuGH, U.v. 12.3.2014 – O, C-456/12 – juris Rn. 44 ff.). Denn Art. 21 

Abs. 1 AEUV, nach dem jeder das Recht hat, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaa-

ten vorbehaltlich der in den Verträgen und in den Durchführungsvorschriften vorge-

sehenen Beschränkungen und Bedingungen frei zu bewegen und aufzuhalten, ge-

währt einem Drittstaatsangehörigen, der Familienangehöriger eines Unionsbürgers 

ist, der sich in Ausübung dieses Rechts, insbesondere als Arbeitnehmer (vgl. EuGH, 

U.v. 7.7.1992 – Singh, C-370/90, juris Rn. 21 und 25; U.v. 11.12.2007 – Eind, C-

291/05 – juris Rn. 45), in einem anderen Mitgliedstaat aufgehalten hat, bei der Rück-

kehr des Unionsbürgers in den Mitgliedstaat, dessen Staatsangehörigkeit er besitzt, 

ein abgeleitetes Aufenthaltsrecht in diesem Mitgliedstaat (vgl. EuGH, U.v. 12.3.2014 

– O, C-456/12 – juris Rn. 46 ff.). Dies ist aus Gründen der praktischen Wirksamkeit 

der Rechte des Unionsbürgers aus Art. 21 Abs. 1 AEUV geboten. Denn ohne ein 
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solches Aufenthaltsrecht für seine Familienangehörigen würde der Unionsbürger da-

von abgehalten, den Mitgliedstaat, dessen Staatsangehörigkeit er besitzt, zu verlas-

sen, um sein Aufenthaltsrecht nach Art. 21 Abs. 1 AEUV in einem anderen Mitglied-

staat auszuüben, weil er nicht die Gewissheit hätte, mit seinen nahen Verwandten im 

Herkunftsstaat ein etwa durch Heirat oder Familienzusammenführung entwickeltes 

oder gefestigtes Familienleben fortzusetzen (vgl. EuGH, U.v. 11.12.2007 – Eind, C-

291/05 – juris Rn. 36; U.v. 12.3.2014 – O, C-456/12 – juris Rn. 54; BayVGH, B.v. 

20.1.2016 – 10 C 15.723 – juris Rn. 43 f.). Jedoch setzt die Anerkennung eines sol-

chen Aufenthaltsrechts des Familienangehörigen voraus, dass der Unionsbürger von 

seinem Freizügigkeitsrecht in so nachhaltiger Weise Gebrauch gemacht hat, dass die 

praktische Wirksamkeit seines Freizügigkeitsrechts als Unionsbürger es erfordert, 

seinem Ehepartner einen unionsrechtlichen Nachzugsanspruch zuzubilligen (vgl. 

BVerwG, U.v. 22.6.2011 – 1 C 11.10 – juris Rn. 9). Erforderlich ist, dass der Aufent-

halt im Aufnahmemitgliedstaat von solcher Dauer ist, dass der Unionsbürger dort ein 

Familienleben entwickeln oder festigen kann (vgl. EuGH, U.v. 12.3.2014 – O, C-

456/12 – juris Rn. 51). Dazu genügt es aber nicht, dass der Unionsbürger lediglich 

von seinem Recht auf Aufenthalt im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats für 

einen Zeitraum von bis zu drei Monaten nach Art. 6 Abs. 1 der Richtlinie 2004/38/EG 

des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über das Recht der 

Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaa-

ten frei zu bewegen und aufzuhalten (ABl Nr. L 158, S. 77, im Folgenden: Richtlinie 

2004/38/EG) Gebrauch gemacht hat. Erforderlich ist vielmehr, dass der Unionsbürger 

sein Recht nach Art. 7 Abs. 1 Richtlinie 2004/38/EG ausgeübt hat, sich für einen Zeit-

raum von mehr als drei Monaten im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats auf-

zuhalten (vgl. EuGH, U.v. 12.3.2014 – O, C-456/12 – juris Rn. 53).  

 

Danach kommt ein freizügigkeitsrechtliches Aufenthaltsrecht des Antragstellers hier 

jedoch nicht in Betracht. Denn seine Ehefrau hat durch ihre Kurzreise nach Däne-

mark und die dortige Eheschließung mit dem Antragsteller, selbst wenn darin eine 

Inanspruchnahme der Dienstleistungsfreiheit nach Art. 56 AEUV liegen sollte, von 

ihrer Freizügigkeit nicht in so nachhaltiger Weise Gebrauch gemacht, dass es die 

praktische Wirksamkeit des Freizügigkeitsrechts erforderte, dem Antragsteller ein 

unionsrechtliches Aufenthaltsrecht zuzubilligen (vgl. BVerwG, U.v. 11.1.2011 – 1 C 

23.09 – juris Rn. 13). Denn mit dem nur wenige Tagen dauernden Aufenthalt in Dä-

nemark hat die Ehefrau des Antragstellers lediglich von ihrem Recht nach Art. 6 

Abs. 1 Richtlinie 2004/38/EG, sich für bis zu drei Monate im Hoheitsgebiet eines an-

deren Mitgliedstaats aufzuhalten, nicht aber von ihrem Recht nach Art. 7 Abs. 1 

Richtlinie 2004/38/EG, sich dort für mehr als drei Monate aufzuhalten, Gebrauch ge-

macht. 
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II. Der Antragsteller macht darüber hinaus geltend, er habe sich am 15. Januar 2016 

erneut zum Deutschkurs angemeldet und die zugehörige Prüfung absolviert. Nach 

Auskunft der Volkshochschule werde das Prüfungsergebnis zwar noch vier bis sechs 

Wochen auf sich warten lassen. Der Antragsgegnerin sei es jedoch zuzumuten, das 

Ergebnis des Deutschtests abzuwarten, nachdem die Ablehnung des Antrags auf 

Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis im Bescheid vom 20. November 2015 ebenso 

wie die Ablehnung des Antrags auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung im Be-

schluss des Verwaltungsgerichts maßgeblich auf die fehlenden Deutschkenntnisse 

gestützt sei. Das Interesse des Antragstellers, zumindest das Prüfungsergebnis ab-

warten zu können, um nicht für längere Zeit von seiner Ehefrau getrennt zu werden, 

überwiege. Eine von der Antragsgegnerin etwa vorgenommene Buchung eines Flug-

tickets oder sonstige Kosten, die für die Vorbereitung der Abschiebung angefallen 

seien, dürften hingegen bei der Abwägung nicht berücksichtigt werden, weil die An-

tragsgegnerin über die Beschwerde rechtzeitig informiert worden sei und deshalb die 

Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs ohne Weiteres hätte abwarten können. 

Auch diese Ausführungen rechtfertigen jedoch nicht die Abänderung der angefochte-

nen Entscheidung. 

 

1. Soweit der Antragsteller sich dagegen wendet, dass die Entscheidung des Verwal-

tungsgerichts maßgeblich auf seine fehlenden Sprachkenntnisse gestützt sei, verhilft 

dies der Beschwerde nicht zum Erfolg.  

 

Wie dargelegt, ist das Verwaltungsgericht davon ausgegangen, dass die Abschie-

bungsandrohung sich im Hauptsacheverfahren voraussichtlich als rechtmäßig erwei-

sen wird. Es hat dies darauf gestützt, dass der Antragsteller vollziehbar ausreise-

pflichtig sei. Dabei hat es das Vorliegen einer vollziehbaren Ausreisepflicht nach na-

tionalem Recht damit begründet, dass der Antrag auf Erteilung einer Aufenthaltser-

laubnis zur Führung der ehelichen Lebensgemeinschaft mit Bescheid vom 20. No-

vember 2015 abgelehnt worden sei und die dagegen gerichtete Klage nach § 84 

Abs. 1 Satz 1 AufenthG keine aufschiebende Wirkung habe. Nur im Übrigen ging das 

Verwaltungsgericht außerdem davon aus, dass die Ablehnung des Antrags auf Ertei-

lung einer Aufenthaltserlaubnis wohl rechtmäßig gewesen sei, weil der Antragsteller 

die gemäß § 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und § 28 Abs. 1 Satz 5 in Verbindung mit § 30 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AufenthG erforderlichen Sprachkenntnisse nicht durch Vorlage 

eines entsprechenden Zertifikats nachgewiesen habe. Maßgeblich für die Entschei-

dung des Verwaltungsgerichts war danach aber nicht die voraussichtliche Rechtmä-

ßigkeit der Ablehnung des Antrags auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis zum Fa-

miliennachzug, sondern die Erwägung, dass der Antragsteller vollziehbar ausreise-
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pflichtig war, weil seine Klage keine aufschiebende Wirkung hatte. Gründe, die sich 

mit dieser die Entscheidung tragenden Erwägung auseinandersetzen würden und die 

sie in Zweifel ziehen und damit die Abänderung des angefochtenen Beschlusses 

rechtfertigen könnten, legt der Antragsteller aber weder mit dem Hinweis auf die 

möglicherweise inzwischen erworbenen Sprachkenntnisse noch mit anderen Ausfüh-

rungen in der Beschwerdebegründung dar.   

 

2. Ebenso wenig rechtfertigt die Argumentation des Antragstellers, sein Interesse, 

zumindest das Ergebnis der Deutschprüfung abwarten zu können, um nicht für län-

gere Zeit von seiner Ehefrau getrennt zu sein, überwiege bei der Interessenabwä-

gung, die Abänderung der angefochtenen Entscheidung. 

  

Selbst wenn man davon ausginge, dass es hier trotz der vom Verwaltungsgericht 

angenommenen und vom Antragsteller nicht erfolgreich erschütterten voraussichtli-

chen Rechtmäßigkeit der Abschiebungsandrohung einer weiteren Interessenabwä-

gung bedarf, würde diese nicht aus den vom Antragsteller angeführten Gründen zu 

dem Ergebnis führen, dass die aufschiebende Wirkung der Klage in Bezug auf die 

Abschiebungsandrohung nach § 80 Abs. 5 Satz 1 Alt. 1 VwGO anzuordnen wäre. 

 

Zwar mag es zutreffen, dass die Kosten, die der Antragsgegnerin möglicherweise 

durch die Buchung eines Flugtickets zum Zwecke der Abschiebung und andere Vor-

bereitungen zu deren Durchführung entstanden sind, bei der nach § 80 Abs. 5 Satz 1 

Alt. 1 VwGO vorzunehmenden Interessenabwägung unberücksichtigt bleiben müs-

sen. Jedoch würde das Interesse des Antragstellers, zumindest das Ergebnis seines 

Sprachtests in der Bundesrepublik abwarten zu können, um nicht für längere Zeit von 

seiner Ehefrau getrennt zu werden, das öffentliche Interesse an der Vollziehung der 

Ausreisepflicht gleichwohl nicht überwiegen.  

 

Mit der wertentscheidenden Grundsatznorm des Art. 6 Abs. 1 GG, nach der der Staat 

die Ehe zu schützen und zu fördern hat und die die Ausländerbehörde und das Ge-

richt bei der Entscheidung über ein Aufenthaltsbegehren und über aufenthaltsbeen-

dende Maßnahmen verpflichtet, die bestehenden ehelichen Bindungen an Personen, 

die sich berechtigterweise im Bundesgebiet aufhalten, zu berücksichtigen und ent-

sprechend dem Gewicht dieser Bindungen in ihren Erwägungen zur Geltung zu brin-

gen, ist es grundsätzlich vereinbar, den Ausländer auf die Einhaltung des Visumver-

fahrens zu verweisen (vgl. BVerfG, B.v. 4.12.2007 – 2 BvR 2341/06 – juris Rn. 6). 

Dementsprechend ist auch die eine Ausreisepflicht auslösende Verweigerung einer 

Aufenthaltserlaubnis aus Gründen, die wie das Spracherfordernis nach § 28 Abs. 1 

Satz 5 in Verbindung mit § 30 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AufenthG von zeitlich begrenzter 
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Dauer sind und der Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis zum Ehegattennachzug ent-

gegenstehen, grundsätzlich hinzunehmen. Nur wenn sich auf Grund des Spracher-

fordernisses die Zeit bis zur Erteilung eines Aufenthaltstitels in unzumutbarer Weise 

verlängert, kann sich das Beharren auf dem Erfordernis ausreichender Sprachkennt-

nisse als unverhältnismäßige Beeinträchtigung der durch Art. 6 Abs. 1 GG geschütz-

ten ehelichen Lebensgemeinschaft erweisen (vgl. BVerwG, U.v. 4.9.2012 – 10 C 

12.12 – juris Rn. 27 f.). Erst dann würde auch das persönliche Interesse des Antrag-

stellers, vorerst im Bundesgebiet bleiben zu können, das öffentliche Interesse an der 

Wahrung der mit dem Spracherfordernis verfolgten aufenthaltsrechtlichen Belange 

und der Durchsetzung der Ausreisepflicht überwiegen, so dass die Interessenabwä-

gung im Rahmen der Entscheidung über die Anordnung der aufschiebenden Wirkung 

zu Gunsten des Antragstellers ausfallen müsste. Dies kommt hier jedoch nicht in Be-

tracht. 

 

Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist von einer unverhält-

nismäßigen Beeinträchtigung der von Art. 6 Abs. 1 GG geschützten ehelichen Le-

bensgemeinschaft aber erst dann auszugehen, wenn der Erwerb der Sprachkennt-

nisse länger als ein Jahr in Anspruch nimmt (vgl. BVerwG, U.v. 4.9.2012 – 10 C 

12.12 – juris Rn. 28). Dass ein solcher Fall hier vorläge, ist aber weder vom Antrag-

steller vorgetragen noch sonst ersichtlich. Dass der Antragsteller am 15. Januar 2016 

erneut an einem Sprachkurs teilgenommen und unter anderem die Prüfung für das 

Niveau A 1 abgelegt hat, das nach § 2 Abs. 9 AufenthG für die nach § 28 Abs. 1 

Satz 5 in Verbindung mit § 30 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AufenthG erforderlichen einfachen 

Sprachkenntnis ausreicht, spricht vielmehr dafür, dass dem Antragsteller der Erwerb 

der notwendigen Sprachkenntnisse in einem deutlich kürzeren Zeitraum möglich sein 

wird.  

 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 2 VwGO. 

 

Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 63 Abs. 2 Satz 1, § 53 Abs. 2 Nr. 2 und § 52 

Abs. 2 VwGO. 

 

Dieser Beschluss ist unanfechtbar (§ 152 Abs. 1 VwGO‘). 

 

 

Senftl Dr. Martini     Dihm 
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